Gemeinde
Damshagen

Beschlussvorlage
BV/03/23/008
offentlich

Beratungsverlauf
Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 9 der
Gemeinde Damshagen fur den Ortskernbereich
der Ortslage Stellshagen - Teilbereich 1-
westlicher Teil
Hier: Abwagungsbeschluss

Ubersicht

Gremium Sitzungsdatum Beschlussart
Bauausschuss der Gemeinde Damshagen 15.03.2023 geandert
(Vorberatung) beschlossen
Gemeindevertretung Damshagen 22.03.2023 geandert
(Entscheidung) beschlossen

Ausfuhrlicher Beratungsverlauf

Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde

15.03.2023 Damshagen

Wortprotokoll

Wahrend der Erlauterung durch Herr Mahnel stellt sich den Ausschussmitgliedern
die Frage zur Wirksamkeit der Oberflachenentwasserung. Hierzu kommt der
Vorschlag, im nachsten Bauausschuss, in dem der Bebauungsplan Nr. 9 zur
Diskussion steht, auch das Ingenieurburo Moller einzuladen, um die Bedenken zur
Oberflachenentwasserung zu klaren.

Beschluss
Beschluss:

Der Bauausschuss der Gemeinde Damshagen empfiehlt folgende

Beschlussfassung:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Damshagen beschlielst:

1. Die aufgrund der Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 13a Abs. 2 Nr. 1
i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behorden und
sonstigen Trager offentlicher Belange nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13
Abs. 2 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB und den Nachbargemeinden nach § 2 Abs.
2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen hat die
Gemeinde Damshagen unter Beachtung des Abwagungsgebotes gepruft.
Stellungnahmen der Offentlichkeit und Stellungnahmen der



Nachbargemeinden sind nicht eingegangen.

Es ergeben sich:

- zu berucksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,

- nicht zu berucksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,

- teilweise zu berucksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.

Das Abwagungsergebnis macht sich die Gemeinde Damshagen zu eigen und
ist Bestandteil des Beschlusses.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange, die Anregungen erhoben bzw. Stellungnahmen
abgegeben haben, von diesem Ergebnis der Abwagung unter Angabe der
Grunde in Kenntnis zu setzen

3. Es ist zu sichern, dass das Haus Nr. 23, auf dem Flurstiick 91/4 vor
Oberflachenwasser geschitz wird.

4. Es soll erganzend gepruft werden, inwieweit ein weiterer
Wasserhydrant auf Kosten des Vorhabentragers realisiert werden
kann.

Abstimmung

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 7
Zustimmung: 7
Ablehnung: 0
Enthaltung: 0

0

Befangenheit:

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde

22.03.2023 Damshagen

Wortprotokoll

Herr Heidmann erkundigt sich, ob ein Ldschwasserhydrant fur den B-Plan
errichtet wird. Frau Oldenburg informiert, dass dazu heute eine Information von
der Verwaltung versendet wurde.

Frau Krlger erganzt, dass diese Festlegung im stadtebaulichen Vertrag geregelt
wird. Dieser wird in der kommenden Gemeindevertretung zur Beratung
vorgelegt. Hierzu wird auch Herr Méller, vom Planungsblro Mdller, eingeladen.

Beschluss
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Damshagen beschlief3t:

1. Die aufgrund der Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 13a Abs. 2 Nr. 1
i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13
Abs. 2 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB und den Nachbargemeinden nach § 2 Abs.
2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen hat die
Gemeinde Damshagen unter Beachtung des Abwagungsgebotes gepruft.
Stellungnahmen der Offentlichkeit und Stellungnahmen der
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Nachbargemeinden sind nicht eingegangen.

Es ergeben sich:

- zu berucksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,

- nicht zu berucksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,

- teilweise zu berucksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.

Das Abwagungsergebnis macht sich die Gemeinde Damshagen zu eigen und
ist Bestandteil des Beschlusses.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange, die Anregungen erhoben bzw. Stellungnahmen
abgegeben haben, von diesem Ergebnis der Abwagung unter Angabe der
Grunde in Kenntnis zu setzen

3. Es ist zu sichern, dass das Haus Nr. 23, auf dem Flurstiuck 91/4 vor
Oberflachenwasser geschutzt wird.

4. Es soll erganzend gepruft warden, inwieweit ein weiterer Wasserhydrant, auf
Kosten des Vorhabentragers, realisiert werden kann.

Abstimmung

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 11
davon anwesend: 10
Zustimmung: 10
Ablehnung: 0
Enthaltung: 0

Ausdruck vom: 03.04.2023
Seite: 3/3



	Übersicht
	Ausführlicher Beratungsverlauf

